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Linksextremistische Gewalttäter lehnen aus ideo-
logischen Gründen unseren demokratischen 
Rechtsstaat ab. Sie ordnen die Wahrheit dem ei-
genen Weltbild unter. In ihrer irrationalen Wahr-
nehmung der Realität ist kein Platz für rationale 
Argumente. Der Staat und seine Repräsentanten 
sind die unverrückbaren Feindbilder, die mit hoher 
Aggressivität und Gewaltbereitschaft bekämpft 
werden. In ihrem ideologisch geprägten Kosmos 
sehen sich Linksextremisten als Opfer vermeintli-
cher staatlicher Repression. 

Sie meinen, ihr Gefühl der Ohnmacht gegenüber 
dem als omnipotent empfundenen Staat gebe ih-
nen das Recht, mit radikalen Mitteln an dessen 
Grundfesten zu rütteln. Oftmals ist es nur dem 
beherzten Eingreifen der Polizei zu verdanken, 
dass Gewalt bzw. eine Eskalation verhindert wer-
den konnte. 

Erkenntnisse des niedersächsischen Verfassungs-
schutzes lassen einen Trend zu verstärkter Ge-
waltbereitschaft im Linksextremismus erkennen. 
Dabei fällt auf, dass die Täter bzw. die Mitglieder 
gewaltbereiter autonomer Gruppierungen jünger 
werden. 

Es darf aber auch nicht übersehen werden, dass 
Gewalt auch eine Binnenwirkung für die linksext-
remistische Szene hat. Mit Gewalt lässt sich die 
eigene revolutionäre Gesinnung und somit ideolo-
gische Überzeugung nicht nur nach außen, son-
dern auch nach innen kommunizieren. Sie dient 
als Akt der Selbstbefreiung von angeblich verinner-
lichten Herrschaftsstrukturen und der Stärkung des 
Gruppenzusammenhalts innerhalb der autonomen 
Szene. Zugleich kann nach ihrem Verständnis mit 
Gewalt öffentliche bzw. mediale Aufmerksamkeit 
erzielt und der Versuch unternommen werden, den 
Preis, den das „System“ für bestimmte politische 
Entscheidungen (Bau von AKW etc.) zu zahlen 
hat, gezielt hochzutreiben. 

Demonstrationen ohne gewalttätige Auseinander-
setzungen (sogenannte Latsch-Demos) stehen 
dagegen in diesen Kreisen in dem Ruf, langweilig 
und uninteressant zu sein. 

Die Ursachen für die zunehmende Gewaltbereit-
schaft lassen sich einer Studie der Freien Universi-
tät Berlin zu den Krawallen vom 1. Mai 2009 in 
Berlin zufolge auch im vorpolitischen Raum finden. 
Gewalt wird beispielsweise angewendet, um die 
eigene Abenteuerlust und den eigenen Erlebnis-
drang zu befriedigen. Auch Rachegelüste gegen-
über einzelnen Polizeibeamten scheinen ein Motiv 
zu sein. „Die Bullen haben mich in einem Monat 

siebenmal angehalten beim Autofahren, und diese 
Wut muss irgendwann mal raus“, so ein Befragter 
dieser Studie auf die Frage, warum er auf der 
1.-Mai-Demonstration Gewalt angewendet habe. 

Zu 3: Linksextremisten definieren sich über ihren 
politisch militanten Aktionismus. Ihre Straftaten 
richten sich gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung und treten z. B. als militanter Anti-
faschismus, Antirassismus oder Antimilitarismus in 
Erscheinung. 

Insbesondere Taten mit Bezügen zu Anarchismus 
oder Kommunismus (einschließlich Marxismus) 
sind zu den linksextremistischen Straftaten zu-
rechnen, wenn sie ganz oder teilweise ursächlich 
für die Tatbegehung waren. 

In Niedersachsen wurden im Jahr 2009 nach der-
zeitiger Auswertung 823 (2008: 715) linksextremis-
tische Straftaten erfasst. Dies entspricht einer 
Steigerung um ca. 15 %. Die Anzahl linksextremis-
tischer Gewaltdelikte wie beispielsweise Körper-
verletzungen oder Brandstiftungen hat sich von 
137 (2008) auf 161 um ca. 18 % erhöht. Besonde-
re Bedeutung erlangt diese Steigerung auch vor 
dem Hintergrund, dass im Jahr 2009 kein Castor-
transport stattfand. 

Innerhalb der linksextremistischen Gewaltdelikte ist 
es insbesondere bei Brandstiftungen und schwe-
ren Brandstiftungen im Vergleich zum Vorjahr zu 
einer Verdoppelung gekommen (2008 gesamt: 10; 
2009: 20). In 75 % der Brandstiftungsdelikte waren 
Kraftfahrzeuge das Angriffsziel. Regionale Schwer-
punkte dabei waren Hannover, Lüneburg und Göt-
tingen. Brandstiftung ist ein Verbrechenstatbe-
stand! 

Die Landesregierung hält es dringend für erforder-
lich, dass sich alle demokratischen Parteien und 
die Zivilgesellschaft unmissverständlich von jegli-
cher Form von Gewalt distanzieren. Das gilt nicht 
nur für Brandanschläge und andere besonders 
schwere und lebensgefährliche Straftaten, sondern 
auch für sonstige Gewalttaten, die bei Demonstra-
tionen immer häufiger verübt werden. 

 

Anlage 2 

Antwort 

des Finanzministeriums auf die Frage 3 der Abg. 
Renate Geuter, Johanne Modder, Heinrich Aller, 
Markus Brinkmann, Dieter Möhrmann, Andrea 
Schröder-Ehlers, Wiard Siebels, Detlef Tanke, 
Klaus-Peter Bachmann, Karl-Heinz Hausmann, 
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Jürgen Krogmann, Sigrid Leuschner, Jutta Rübke 
und Ulrich Watermann (SPD) 

Einführung der Doppik im Landeshaushalt 

und Wirkungen auf den kommunalen Fi-

nanzausgleich 

Bis Ende des Jahres 2010 müssen alle kom-
munalen Haushalte auf doppische Buchführung 
umgestellt worden sein. Während die Kommu-
nen trotz extrem angespannter Haushaltslage 
erhebliche Personal- und Sachkosten für die 
termingerechte Einführung der Doppik aufbrin-
gen müssen, hat das Land Niedersachsen 
selbst bisher nicht erkennen lassen, wann und 
mit welchem personellen und sächlichen Kos-
tenaufwand die neue Buchführung eingeführt 
werden soll. Schon jetzt steht fest, dass für ei-
nen längeren Zeitraum die Kommunen ihre 
Haushalte ab 2011 nach der Doppik aufstellen 
und bearbeiten müssen, während das Land auf 
unbestimmte Zeit weiter mit der kameralen 
Buchführung arbeitet. Dadurch kann die Doppik 
im Zusammenwirken zwischen Land und Kom-
munen ihre angestrebte Reformwirkung nicht 
voll entfalten. Im Gegenteil: Reibungsverluste 
und mangelnde Transparenz sind nach Aussa-
gen Sachverständiger die Folge. Dies wiege 
umso schwerer, weil die Bewertung einer auf-
gabengerechten Finanzausstattung der Kom-
munen durch die Verweigerung der Doppikein-
führung beim Land zusätzlich behindert werde. 

Bei der Berechnung der Verteilungssymmetrie 
will die Landesregierung die Auswirkungen der 
Doppik (z. B. Abschreibungen) bei den Kom-
munen unbeachtet lassen. Dies führt zu einer 
Benachteiligung der kommunalen Ebene. 

Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP ist fol-
gende Formulierung enthalten: „Die Einführung 
der Doppik ist ein wichtiges Steuerungsinstru-
ment. Sie sollte in dieser Legislaturperiode auf 
den Weg gebracht werden.“ 

Niedersachsen wäre kein Vorreiter bei der Ein-
fühlung der doppischen Haushaltsführung; das 
Land Hessen hat dies bereits verwirklicht. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Aus welchem Grund ist die Doppik für den 
Landeshaushalt bisher noch nicht eingeführt 
worden? 

2. Welche Erkenntnisse über die praktischen 
Auswirkungen der Doppik im hessischen Lan-
deshaushalt wird die Landesregierung mit kon-
kreten Kosten- und Zeitvorstellungen für die 
niedersächsischen Haushaltsplanungen umset-
zen? 

3. Ignoriert die Landesregierung die Auswirkun-
gen der Doppik in den kommunalen Haushalten 
bei der Berechnung der Verteilungssymmetrie, 
und welche finanzielle Auswirkung hätte eine 
entsprechende Berücksichtigung? 

Die Fragen der Abgeordneten beantworte ich im 
Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung verfolgt die Einführung 
von Steuerungsinstrumenten der Doppik weiter. 
Niedersachsen hat sich bereits frühzeitig an der 
Erarbeitung einheitlicher bund-länder-übergreifen-
der Standards für eine staatliche Doppik beteiligt. 
Dieser Prozess ist - nachdem die grundlegende 
Novelle des Haushaltsgrundsätzegesetzes zum 
1. Januar 2010 von Niedersachsen konstruktiv 
begleitet wurde - in diesem Jahr fortzuführen. Län-
der, die diesen Prozess bereits früher vorangetrie-
ben haben, müssen nun notwendige Anpassungen 
vornehmen und sind mit den damit verbundenen 
Kosten konfrontiert. 

Mit Blick auf den erheblichen Aufwand, der mit der 
Einführung und dem Betrieb eines komplexen 
Rechnungswesens auf Landesebene verbunden 
ist, hält die Landesregierung daher an ihrer sorg-
fältigen, streng auf Wirtschaftlichkeit ausgerichte-
ten Vorgehensweise fest. Sie wird insbesondere 
weiter darauf hinwirken, unnötigen Aufwand für 
Umstellungen und Anpassungen zu vermeiden 
bzw. zu minimieren. 

Weitere Aktivitäten zur Konsolidierung und Weiter-
entwicklung der im Land bereits implementierten 
Instrumente einer leistungsorientierten Steuerung 
(LoHN) werden aus technischen und konzeptionel-
len Gründen erst nach Abschluss der aktuell lau-
fenden Umstellung der Haushaltswirtschaftssoft-
ware auf die Version „infor LN“ - und damit frühes-
tens in der zweiten Jahreshälfte 2010 - zu ent-
scheiden sein. 

Zu 2: Bei der Konzeptionsentwicklung zur Einfüh-
rung von Steuerungsinstrumenten der Doppik und 
ihrer Verankerung in der Haushaltswirtschaft sind 
auch die Erfahrungen anderer Länder einzubezie-
hen. Neben den Erkenntnissen über die prakti-
schen Auswirkungen der Doppik im hessischen 
Landeshaushalt werden dabei Erfahrungen aus 
weiteren Ländern, wie insbesondere Hamburg und 
Nordrhein-Westfalen, zu berücksichtigen sein, die 
ebenfalls bereits eine staatliche Doppik eingeführt 
haben bzw. auf dieses Ziel hinarbeiten. Daneben 
gilt es auch die weitere Entwicklung beim Bund zu 
berücksichtigen, der sich für den Aufbau einer 
erweiterten Kameralistik entschieden hat. Der 
Bund strebt insbesondere eine vollständige Ver-
mögensrechnung an, was auch für Niedersachsen 
eine Option darstellen könnte. 

Die deutlichen Unterschiede in Herangehensweise 
und Gestaltung innerhalb der Länder, aber auch 
zwischen den Ländern und dem Bund lassen er-
kennen, dass wegen der Komplexität des Einfüh-
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rungsprozesses und der softwaretechnischen 
Rahmenbedingungen ein Transfer fremder Kon-
zepte nicht einfach ist. 

Zu 3: Das Neue Kommunale Rechnungswesen 
(kommunale Doppik) besteht aus drei Komponen-
ten: einer Vermögensrechnung (Bilanz), der Er-
gebnisrechnung sowie der Finanzrechnung. Die 
Rechnungsgrößen der Ergebnisrechnung sind 
Aufwendungen und Erträge. In der Ergebnisrech-
nung werden damit auch die Abschreibungen aus-
gewiesen. Die Finanzrechnung arbeitet weiterhin 
mit Einnahmen und Ausgaben und nutzt damit die 
gleichen Rechnungsgrößen wie der Landeshaus-
halt. Für die Berechnung der Verteilungssymmetrie 
werden vom Land wie auch von den Kommunen 
die gleichen Rechnungsgrößen (Einnahmen und 
Ausgaben) herangezogen. Insoweit ist mit der 
Einführung der kommunalen Doppik keine Benach-
teiligung der Kommunen verbunden, da sich die 
Berechnungsmodalitäten gegenüber der Vergan-
genheit nicht verändert haben. 

 

Anlage 3 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 4 des Abg. Jan-Christoph Oetjen (FDP) 

Aufhebung der Impfpflicht gegen die Blau-

zungenkrankheit 

Die Blauzungenkrankheit (BTV), Serotyp 8, 
wurde erstmals in Deutschland im August 2006 
festgestellt. Nachdem sie sich in den Jahren 
2006 und 2007 stark ausgebreitet hatte, wurde 
im Jahr 2008 die Impfpflicht eingeführt. Zwi-
schen Mai und Dezember 2008 ging die Zahl 
der Neuausbrüche, im Verhältnis zum Vorjah-
reszeitraum, um fast 85 % zurück. Seit Mai 
2009 sind lediglich neun Fälle festgestellt wor-
den. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 
18. Dezember 2009 das Ende der Impfpflicht 
beschlossen. Das Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit, das Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium und Vertreter aller Fraktionen im 
Deutschen Bundestag haben vor einer Abkehr 
von der Impfpflicht gewarnt und kritisieren das 
große Risiko für die Tiergesundheit und die po-
tenziellen negativen ökonomischen Folgen 
durch die Abkehr von der Impfpflicht. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie schätzt die Landesregierung das Risiko 
des Wiederauftretens von BTV-8 für 2010 in 
Niedersachsen nach Abkehr von der Impfpflicht 
ein? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung, auch im 
europäischen Kontext, die Möglichkeit der Aus-
rottung der Krankheit BTV-8 durch eine ver-
pflichtende und durch eine empfohlene Imp-
fung? 

3. Mit welchen wirtschaftlichen Verlusten wäre 
durchschnittlich bei einem erneuten Ausbruch 
von BTV in Niedersachsen zu rechnen? 

Aufgrund der hohen Zahl der BTV-8-Krankheits-
fälle im Jahr 2007 und des Fehlens eines zugelas-
senen Impfstoffes musste der Staat gemeinsam 
mit den Tierhaltern Maßnahmen ergreifen, um eine 
massenhafte Ausbreitung dieser Viruskrankheit zu 
verhindern. Durch die Pflichtimpfung in den Jahren 
2008 und 2009 konnte die Blauzungenkrankheit 
weitgehend zurückgedrängt werden. Das nunmehr 
erreichte Niveau und die zwischenzeitlich auf dem 
Markt befindlichen Impfstoffe erlauben es, die Imp-
fung gegen die Erkrankung primär in die Eigenver-
antwortung der Tierhalter zu geben. Der Impfstoff 
ist gut verträglich und sehr gut geeignet, krank-
heitsbedingte und damit wirtschaftliche Schäden 
zu verhindern, sodass jeder Tierhalter die Möglich-
keit hat, seine Tiere wirksam vor der Erkrankung 
zu schützen. 

In Niedersachsen wird der Impfstoff auch im Rah-
men der freiwilligen Impfung im Jahr 2010 von der 
Tierseuchenkasse und dem Land bezahlt, sodass 
die Tierhalter wie in 2009 bei den Schutzmaßnah-
men unterstützt werden. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die BTV-8 ist noch nicht erloschen. Daher ist 
auch in 2010 mit dem Auftreten dieser Seuche zu 
rechnen, von einem  erhöhten Risiko durch Abkehr 
von der Impfpflicht wird aber nicht ausgegangen. 
Der Rückgang der BTV-8 ist nicht zwingend von 
der obligatorischen Impfung abhängig; so erfolgte 
in den Niederlanden von Beginn an die Impfung 
nur auf freiwilliger Basis, der Rückgang von BTV-8 
Ausbrüchen in 2009, verlief dennoch ähnlich. 

Eine abschließende Einschätzung des Risikos für 
Niedersachsen ist nicht möglich, da dieses in star-
ker Abhängigkeit von dem Impfverhalten der Tier-
halter, dem Wildtierreservoir, aber auch der Aktivi-
tät des Vektors steht. Es bleibt abzuwarten, inwie-
weit der Verlauf des Winters mit den anhaltend 
niedrigen Temperaturen einen positiven Effekt auf 
den Seuchenverlauf haben wird. 

Zu 2: Bei der Beurteilung der Möglichkeit einer 
Eradikation des Erregers sind folgende Besonder-
heiten zu berücksichtigen. 
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